
ME Bundesanstalt 
ET für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 
JS’ Büro der Abwicklerin 

Schönhauser Allee 120 

    

  

10437 Berlin 

Telefon 030 4432 

Telefax 030 4432    

   
E-Mail @bvs-mail.de 

BvS - Büro der Abwicklerin - Schönhauser Allee 120 : 10437 Berlin 

  

Berlin, 28.09.2021 
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Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bun- 
des (Informationsfreiheitsgesetz — IFG) vom 05.09.2005 

Antrag auf Informationszugang nach dem IFG vom 31.08.2021 

Antragsteitcr EEE 
Unser Aktenzeichen: BvS-IFG 04.21 

Bescheid 

I. Entscheidung 

1) Dem Antrag vom 31.08.2021 auf Informationszugang wird stattgegeben. 

2) Gebühren für dieses Verfahren nach $ 10 IFG fallen nicht an. 

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 
Schönhauser Allee 120, 10437 Berlin 

Abwicklerin: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Vorstand: Dr. Christoph Krupp (Sprecher), Holger Hentschel, Paul Johannes Fietz



Il. Begründung 

1. 

Nach $ 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 IFG sind die Behörden des Bundes sowie sonstige Bun- 
desorgane und Einrichtungen auskunftspflichtig, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwal- 
tungsaufgaben wahrnehmen. Die BVVG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bun- 
desanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), so dass hier die BvS die 
Adressatin des Antrages nach dem IFG ist ($ 7 Abs.1 IFG). 

Die BvS ist als bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts eine Be- 
hörde im Sinne des $ 1 Abs. 1 IFG. Die bei der BvS zu dem benannten Vorgang vorhan- 
denen Informationen sind auch amtliche Informationen im Sinne des 8 2 Ziff. 1. IFG. 

Die BvS ist demnach für die Entscheidung über den Antrag zuständig, $ 7 Abs.1 IFG. 

2, 

Mit E-Mail vom 31.08.2021 haben Sie Auskunft über die im Jahr 2020 entstandenen Ge- 
samtkosten für Dienstwagen der BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH be- 
antragt. Im Einzelnen wurden folgende Informationen erbeten: 

1) Gesamtkosten pro Monat 
2) Gesamtkosten pro Jahr 
3) Marke und Modell der jeweiligen Dienstwagen. 

Die beantragten Informationen werden wie folgt erteilt: 

Zu 1) Die durchschnittlichen monatlichen Kosten belaufen sich auf 26.199,86 EUR 
Zu 2) Die Gesamtkosten für die Dienstwagen der BVVG belaufen sich auf 

314.398,27 EUR 
Zu 3) Marken und Modelle der Dienstwagen im Jahr 2020: 

Mercedes E 220 CDI (11) 
Ford Kuga (6) 
Nissan X-Trail (5) 
Opel Astra Sports Tourer (3) 
VW Golf Variant (14) 

Ill. Kosten/Gebühren 

Gebühren für die erteilte Auskunft werden nicht erhoben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bundesan- 
stalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, Büro der Abwicklerin, Schönhauser Allee 
120, 10437 Berlin, einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt, 
wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist 

Der Widerspruch hat gem. $ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO keine aufschiebende Wirkung und 
entbindet somit. nicht von der Verpflichtung zur fristgemäßen Zahlung des angeforderten 
Betrages. Nach 8 80 Abs. 4 VwGO kann bei der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte 
Sonderaufgaben, Büro der Abwicklerin, Schönhauser Allee 120, 10437 Berlin, Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung gestellt werden, wobei die Aussetzung bei öffentlichen Ab- 
gaben und Kosten nur.erfolgen soll, wenn ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
angegriffenen Verwaltungsaktes bestehen oder wenn die Vollziehung für den Abgaben- 
und Kostenpflichtigen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen ge- 
botene Härte zur Folge hätte. 

Rechtsgrundlagen: 

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 05.09.2005 (Bundesgesetzblatt I; Seite 2722), zu- 
letzt. geändert durch Artikel 44 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. !S. 1328) 

Informationsgebührenverordnung (IFGGebV) vom 02.01.2006 (Bundesgesetzblatt 1, 
Seite 6), geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. | Seite 3154) 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBI. | Seite 
686), zuletzt geändert durch Artikel 3a des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. 15. 3026) 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.2003 (BGB. |, Seite 102), zuletzt. geändert durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes 

vom 25. Juni 2021 (BGBl. | S. 2154) 

Bundesgebührengesetz (BGebG) vom 07.08.2013 (Bundesgesetzblatt |, Seite 3154), zu- 
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. | S. 3019)


